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Antrag 

der Abgeordneten Horst Arnold, Margit Wild, Ruth Waldmann, Michael Busch,  
Dr. Simone Strohmayr, Klaus Adelt, Alexandra Hiersemann, Natascha Kohnen 
SPD 

10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention – Weiterentwicklung des Berufsbilds 
Schulbegleiter 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das Berufsbild des Schulbegleiters gemeinsam 
mit den Bezirken so weiterzuentwickeln, dass der Einsatz von Schulbegleitern an den 
Schulen als Mitglied eines multiprofessionellen Teams möglich wird. 

 

 

Begründung: 

Aufgabe der Schulbegleitung als Leistung der Eingliederungshilfe nach dem Sozialge-
setzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) und SGB VIII ist es, Defizite im pflegerischen, so-
zialen, emotionalen und kommunikativen Bereich auszugleichen. Schulbegleiterinnen 
und Schulbegleiter helfen Schülerinnen und Schülern beim Toilettengang, unterstützen 
sie beim Essen, bei der Fortbewegung und Orientierung in der Schule, beim Vorbereiten 
ihres Platzes in der Klasse und geben Hilfestellung in der Kommunikation mit Mitschü-
lerinnen und Mitschülern. Ausgeübt wird der Beruf des Schulbegleiters bisher von an-
gelernten Kräften, Bundesfreiwilligen (BuFdis) und Absolventen eines Freiwilligen So-
zialen Jahres (FSJler) sowie von Fachkräften. Organisiert und eingestellt werden Schul-
begleiter meist von den Eltern selbst. Sie sind auch Vorgesetzter des Schulbegleiters. 
Wenn mehrere Kinder gleichzeitig in einer Klasse oder in einer Schule auf Schulbeglei-
tung angewiesen sind, kann dies zu pädagogisch schwierigen Situationen führen. Au-
ßerdem hat die Lehrkraft kein Weisungsrecht über den Schulbegleiter, der aber als 
zweiter Erwachsener in ihrem Klassenraum anwesend ist. 

Besser wäre es, Schulbegleitung als Teil des multiprofessionellen Teams einer Schule 
zu verstehen. Personelle Ressourcen könnten passgenau den einzelnen Kindern für 
die Dauer des Schulbesuchs zur Verfügung gestellt werden. Dafür müsste man das 
Berufsbild des Schulbegleiters hin zu einer pädagogischen Assistenz weiterentwickeln 
und die Organisationsform umstellen; von den Eltern als Auftraggeber hin zu der Mög-
lichkeit für die Schulen, Schulbegleiter in einer Klasse einsetzen zu können. Obwohl 
diese Weiterentwicklung im Bereich der Schulbegleitung von Beginn der Befassungen 
im Landtag an mit dem Thema Inklusion im Jahr 2010 von allen als nötig eingestuft 
wurde, ist bisher weder ein Modellversuch aufgelegt worden noch eine Konzeption vor-
gelegt worden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Margit Wild, Ruth Waldmann u.a. SPD 
Drs. 18/554 

10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention - Weiterentwicklung des Berufsbilds 
Schulbegleiter 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Margit Wild 
Mitberichterstatter: Norbert Dünkel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus federführend zuge-
wiesen. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie hat den 
Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 6. Sitzung  
am 4. April 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie hat den Antrag in 
seiner 9. Sitzung am 9. Mai 2019 mitberaten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Markus Bayerbach 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Margit Wild, Ruth Waldmann, Michael 
Busch, Dr. Simone Strohmayr, Klaus Adelt, Alexandra Hiersemann, Natascha 
Kohnen SPD 

Drs. 18/554, 18/2024 

10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention – Weiterentwicklung des Berufsbilds 
Schulbegleiter 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 15 und 16 der Liste. Es sind 

dies die Anträge der Abgeordneten Horst Arnold, Florian von Brunn, Margit Wild, 

Klaus Adelt betreffend "Lebensmittelverschwendung eindämmen", die Teile I und II, 

auf den Drucksachen 18/492 und 18/493. Der Aufruf dieser Anträge erfolgt auf 

Wunsch der SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – 

Dann ist das einstimmig so beschlossen. Dann übernimmt der Landtag die Voten.
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